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 2

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    1 
 
RMR 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 3

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    2 
 
Pledoc 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    2 
 
Pledoc 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    3 
 
GDKE 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der genannte Sachverhalt bzw. mögliche Funde aus der Ge-
oprospektion sind bekannt. Diese werden in Absprache mit der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) bei der Errichtung 
der Erschließungsstraße überprüft. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    3 
 
GDKE 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg 
 

Nr. 

    4 
 
Stadtwerke 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    5 
 
LaWiKa 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gewünschte Hinweis wird wie folgt im Rahmen einer redak-
tionellen Überarbeitung in die Unterlagen eingebracht: 
 
Anpflanzungen und Einfriedungen an Wirtschaftswegen  
„Bei den vorgesehenen Anpflanzungen und Einfriedungen wird 
gebeten darauf zu achten, dass die entsprechenden Grenzab-
stände nach dem Landesnachbarrechtsgesetz von Rheinland-
Pfalz (LNRG) gegenüber den ans Plangebiet angrenzenden 
Wirtschaftswegen 72 und 100/1 eingehalten werden, um eine 
uneingeschränkte Befahrung der Wege mit landwirtschaftlichen 
Maschinen sicherzustellen.“ 
 
Eine Erweiterung des Plangebietes ist nicht angedacht. 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    5 
 
LaWiKa 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    6 
 
SGD Nord 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kapazitäten der Kläranlage sind nach Prüfung durch den 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (AWB) ausreichend, auch 
die vorhandenen Kanäle reichen hinsichtlich ihrer Kapazität 
aus. 
 
Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis wird im Nachgang 
zum Bebauungsplanverfahren eingeholt. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    6 
 
SGD Nord 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    7 
 
AWB 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine private Erschlie-
ßung. Diese wird über einen Erschließungsvertrag geregelt. 
Die grundsätzliche Thematik wurde bereits mit den Beteiligten 
vorabgestimmt. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 13

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg 
 

Nr. 

    8 
 
DLR 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 14

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    9 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    9 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 16

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    10 
 
FB 3 Tiefbau 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 17

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    11 
 
KV 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 18

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    11 
 
KV 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in der Stellungnahme dargestellt, gelten die Ziele des 30ff 
des RROP 2017 und 31ff des LEP IV nicht unmittelbar für Ver-
fahren gemäß § 13b BauGB. 
Der Flächennutzungsplan (FNP) wird im Zuge der Berichtigung 
im Nachgang angepasst. Bei einer Neuaufstellung des FNP 
wird dieser den Zielen des RROP angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 19

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    11 
 
KV 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung nach Arbeitsblatt 
W 405 des DVGW Regelwerkes ist vorhanden. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    11 
 
KV 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken der SGD Nord (Az.: 324-137-0068.04) konnten 
ausgeräumt werden (vgl. Stellungnahme Nr. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    12 
 
Vodafone 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    13 
 
Privat 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 
a) Oberflächenwasser 

Das Oberflächenwasser wird versickert und nicht in 
den Kanal eingeleitet.  
Das Versickerungsbecken ist gem. DWA-Arbeitsblatt A 
138 ausreichend dimensioniert.   
Schäden an Unterliegern sind nach den durchgeführten 
Berechnungen nicht zu erwarten.  
 
Hinweis:  
Nach Prüfung der GRZ im westlich anliegenden Bau-
gebiet wurde festgestellt, dass hier viele Grundstücke 
mehr als im Bebauungsplan »Am Scheidskopf – 1. Än-
derung und Ergänzung«, Mayen-Kürrenberg festge-
setzt, versiegelt sind (siehe Sitzungsvorlage 
5277/2018). 
 

b) Telekommunikationsmast 
Der Telekommunikationsmast hat keine Auswirkungen 
auf das Plangebiet, dies wurde im Beteiligungsverfah-
ren abgeprüft. 

 
Im aktuellen Offenlageverfahren hat die Kreisverwaltung keine 
dementsprechende Anregung abgegeben. Die zitierte Stellung-
nahme stammt von der Unteren Naturschutzbehörde, diese hat 
im Verfahren jedoch nur die Belange des Naturschutzes zu prü-
fen.  
 
 
  

 



 23

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Im Scheid", Mayen-Kürrenberg  
 

Nr. 

    13 
 
Privat 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Für die eigentliche Prüfung des Verfahrens ist die Landespla-
nung der Kreisverwaltung zuständig.  
Diese hat weder in der frühzeitigen Beteiligung noch in der Of-
fenlage das Verfahren in Zweifel gezogen.  
Es ist daher davon auszugehen, dass eine Durchführung des 
Verfahrens auf Basis des § 13b BauGB legitim und rechtlich 
nicht zu beanstanden ist.  
 
Aufgrund der getätigten Ausführungen und nach eingehender 
Beratung werden die Anregungen der privaten Einwender ab-
gewiesen. Es wird an den bisherigen Festsetzungen sowie der 
gewählten Verfahrensart festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


